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RS OGH 1957/5/28 VIZR136/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1957

Norm

ABGB §1304 BVIIa

ABGB §1309

ABGB §1310

EKHG §7 Abs1

RHG §1

Rechtssatz

Kinder, die als Fahrgäste der Bahn einen Unfall erleiden, müssen sich das Verschulden der Personen anrechnen

lassen, die für ihre Aufsicht während der Fahrt zu sorgen haben. Das gilt auch dann, wenn Kinder auf Grund einer

behördlichen Maßnahme im Einverständnis der Eltern zur Erholung weggeschickt und auf dem Transport von

Angestellten des Jugendamtes betreut werden.
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